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Was ist ein Stadionverbot?

Stadionverbote sind juristisch betrachtet ein Unterfall des Hausverbots: Der Inhaber des Hausrechts hat die
grundsétzliche Entscheidungsfreiheit, wer sein Grundstuck betreten darf und wer nicht.

Das Stadionverbot ist damit eine zivilrechtliche MalRnahme des Hausrechtinhabers, somit keine Strafe einer
staatlichen Stelle und daher rechtlich auch nicht zwingend an ein Ermittlungsverfahren oder gar ein Urteil
gebunden. Fur den Betroffenen stellt das Stadionverbot selbstverstandlich einen erheblichen Einschnitt in sein
Leben dar, da es ihn von einem wichtigen Freizeitinhalt ausschliel3t. Vor der Aussprache eines Stadionverbots ist
daher sorgféltig zu prifen, ob diese Manahme gerechtfertigt ist.

In der Presse wird zudem nach Fehlverhalten von Fans oftmals ein Stadionverbot im Sinne einer Strafe
gefordert. Schnell kann so ein verzerrtes Bild entstehen, das dem eigentlichen Ziel des Stadionverbots
entgegenwirkt.

Wie der DFB das Stadionverbot fir den hoherklassigen FuBball definiert, findet ihr hier in den
Stadionverbotsrichtlinien.

= 8§ 1 Abs. 2 der Stadionverbotsrichtlinien

Wer ist Inhaber des Hausrechts eines Stadions?

Das Hausrecht liegt grundsatzlich beim Eigentiimer des Stadions. Der Eigentimer kann das Hausrecht aber auch
schriftlich/vertraglich auf andere ibertragen.

Im ProfifuBball ist letzteres mittlerweile der Regelfall, da nur noch wenige Vereine tatsachlicher Eigentiimer des
»eigenen* Stadions sind.

Formaler Eigentumer ist inzwischen meist eine Stadion-Verwaltungsgesellschaft, an der oft neben dem Verein
weitere Investoren beteiligt sind oder auch die Stadt, in der der Verein seinen Sitz hat.

Die Stadionverbotsrichtlinie des DFB verpflichtet die gastgebenden Vereine bzw. deren Tochtergesellschaften
daher, sich das Hausrecht ibertragen zu lassen, um Stadionverbote Uberhaupt erteilen zu durfen.

Die inhaltsgleiche Stadionverbotsrichtlinie des Westdeutschen FulRball- und Leichtathletikverband (WFLV)
enthélt eine entsprechende Regelung fur die NRW-Liga, in der Arminias zweite Mannschaft mitunter spielt.

=>» 82 Abs. 2 der Stadionverbotsrichtlinien

Auf welcher Grundlage kénnen Stadionverbote verhangt werden?

Der Inhaber des Hausrechts kann dieses nicht grenzenlos austiben, sondern wird durch gesetzliche
Bestimmungen stellenweise eingeschrankt:

Ein rein willkirliches, ohne jeglichen konkreten Anlass verhangtes Stadionverbot ist daher z.B. nicht zul&ssig.
Ein Stadionverbot darf aulerdem nicht diskriminierend sein, also nur aufgrund einer bestimmten Hautfarbe,
ethnischen Herkunft, des Alters oder Geschlechts etc. verhangt werden.

Um eine einheitliche Handhabung in allen Vereinen des Profifulballs zu garantieren und um fiir die dort
Handelnden Rechtssicherheit zu schaffen, wurde daher vom DFB eine Stadionverbotsrichtlinie erlassen. (Der
WEFLV hat fir den Bereich der NRW-L.iga eine inhaltlich identische Richtlinie erlassen, die damit zeitweise fir
die Spiele der zweiten Mannschaft von Arminia glltig ist.)


http://www.dfb.de/uploads/media/SV_RiLi_ab_31032008_01.pdf
http://www.dfb.de/uploads/media/SV_RiLi_ab_31032008_01.pdf
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In der Richtlinie ist DFB-intern geregelt, wer wem wann fir welche Handlung und fiir wie lange ein
Stadionverbot verhéngen soll (die Einzelheiten werden weiter unten erlautert).

Aulerdem ist in der Richtlinie auch genauer definiert, was der DFB Uberhaupt unter einem Stadionverbot
versteht: ,,Ein Stadionverbot ist

- die auf der Basis des Hausrechts
- gegen eine natirliche Person (d.h. einen Menschen)
- wegen sicherheitsheeintriachtigenden Auftretens im Zusammenhang mit dem FuRballsport, insbesondere
anlésslich einer FuBballveranstaltung,
e innerhalb oder aulerhalb einer Platz- oder Hallenanlage
e vor, wéhrend oder nach der Fulballveranstaltung
- festgesetzte Untersagung
- bei vergleichbaren zukiinftigen Veranstaltungen
- eine Platz- oder Hallenanlage zu betreten bzw. sich dort aufzuhalten.

Durch die einheitlichen Stadionverbotsrichtlinien wird nach Einschatzung des Bundesgerichtshof (BGH)
erreicht, dass die vergebenen Stadionverbote in den meisten Fallen nicht willkirlich sind. Der BGH stellte aber
auch deutlich fest, dass immer der konkrete Einzelfall entscheidend ist und eine reine Ausfiihrung der
Stadionverbotsrichtlinien durch die Vereine nicht ausreicht.

= 8§ 1 Abs. 1 der Stadionverbotsrichtlinien

Welchem Zweck dient das Stadionverbot?

Das Stadionverbot soll dazu beitragen, die Sicherheit aller Fans bei FuRballspielen zu erhéhen, indem bereits
sicherheitsbeeintrachtigend aufgefallenen Personen zeitnah der Besuch von Spielen untersagt wird.

Vereine sind grundsatzlich verpflichtet, ihre Spiele so zu veranstalten, dass es in deren Zusammenhang zu
moglichst wenigen Rechtsverletzungen wie z.B. Schldgereien oder Sachbeschadigungen kommt und missen
daher alle verfugbaren, wirksamen VorsichtsmalRnahmen treffen.

Stadionverbote werden als ein solches (in dieser Weise) wirksames Mittel angesehen und daher u.a. von den
deutschen Innenministern, aber auch der Europdischen Kommission als Manahme empfohlen bzw. gefordert.

=>» 8§ 1 Abs. 2 der Stadionverbotsrichtlinien

Ist ein Stadionverbot eine Strafe?

Das Stadionverbot wird, da es zukiinftige Rechtsverletzungen verhindern soll, als ,,PraventivmaBnahme* des
Hausrechtinhabers angesehen und rechtlich nicht als staatliche Strafe bewertet. Was flir den betroffenen Fan
praktisch keinen Unterschied ausmacht, hat erhebliche rechtliche Auswirkungen:

Wahrend eine Strafe rechtlich nur méglich ist, wenn die Schuld / eine begangene Straftat bewiesen werden
konnte (,,im Zweifel fir den Angeklagten*), ist fir eine ,,PraventivmaBnahme* eben kein Beweis einer solchen
Tat erforderlich.

Der das Stadionverbot aussprechende Verein muss lediglich nachweisen kénnen, dass er das Stadionverbot nicht
vollkommen willkurlich ausspricht, sondern zumindest der begriindete Verdacht fur eine potentielle
Gefahrlichkeit des Betroffenen besteht.

Dafur reicht es schon aus, wenn man von der Polizei verdéchtigt wurde, sich vermutlich an einer Schlégerei
beteiligen haben zu wollen und daher vorlaufig festgenommen wurde (und es damit niemals zu der unterstellten
Schldgerei kam) - der Hausrechtsinhaber darf sich bei seiner Bewertung mindestens dann darauf verlassen, dass
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die Polizei die Lage korrekt eingeschatzt hat, wenn der Betroffene sein Recht auf eigene Stellungnahme zum
Vorfall (noch) nicht genutzt hat.

Wurde wegen eines Vorfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, muss das Ergebnis der Ermittlungen wegen
des praventiven Charakters des Stadionverbots auch nicht abgewartet werden. Im Gegenteil sollen
Stadionverbote nach der Stadionverbotsrichtlinie stets schnellstmdglich erfolgen, um potentielle zukinftige
Vorfélle sofort zu verhindern.

Zusétzlich zu dem reinen Ausschluss von potentiell gefahrlichen Fans soll das Stadionverbot auch erzieherisch
wirken und bewirken, dass die Betroffenen sich nach Ablauf des Stadionverbots friedlich verhalten. Aus diesem
Grund ist den Vereinen und Verbénden seit 2008 die Mdglichkeit gegeben, Stadionverbote auf Bewéahrung
auszusprechen oder sie bei entsprechendem Verhalten auszusetzen.

=>» 81 Abs. 2 der Stadionverbotsrichtlinien

Wer verhangt ein Stadionverbot?

Das Stadionverbot wird von dem Verein verhéngt, in dessen Bereich (damit gemeint ist das Stadion und das
Gebiet der Stadt/Kommune, in dem das Stadion steht) das sicherheitshbeeintrachtigende Ereignis eingetreten ist.

Ereignet sich der VVorfall wahrend der Anreise, nimmt im Bahnverkehr in der Regel die Bundespolizei die
Sachverhalte auf. Fir die Bundespolizei gilt als Ansprechpartner der DFB, dem anschlieBend die Aussprache
eventueller Stadionverbote obliegt.

Nimmt die Landespolizei die Sachverhalte auf und ist der Vorfall ebenfalls rdumlich vom kommunalen
Zustandigkeitsbereich eines am Spiel beteiligten Vereins getrennt (z.B. Autobahnraststatte), ist ebenfalls der
DFB die Stadionverbot verhdngende Stelle.

Sobald ein Vorfall innerhalb der Kommune eines am Spiel beteiligten VVereins von der Polizei aufgenommen
wird, féllt die Entscheidung uber Aussprache von Stadionverboten in die Zustdndigkeit des
Sicherheitsheauftragten des Vereines. Ausnahme ist hier der Bahnhof innerhalb der Kommune/ Stadt, da dieser
im Verantwortungsbereich der Bundespolizei ist und diese die Zustédndigkeit nur in Ausnahmeféllen dem Verein
zusprechen kann.

Ereignet sich der Vorfall auf dem Stadiongelande oder im Stadion, wird ein eventuelles Stadionverbot durch den
gastgebenden Verein bzw. den Veranstalter ausgesprochen. Der DFB ist daher auch bei denjenigen Spielen
verhangende Stelle, bei denen er selbst als Veranstalter auftritt (DFB- Pokal, Landerspiele) sowie bei allen
Vorféllen, die in keine Vereinszustandigkeit fallen (z.B. im Ausland, Spiele ohne Beteiligung deutscher
Vereine).

Sofern die DFL Veranstalter von Spielen ist, ist auch sie zustandig fur die Entscheidung lber Stadionverbote
(z.B. Ligapokal, Benefizspiele). Darliber hinaus ist die DFL immer dann zustindig, wenn weder Vereinen noch
DFB die Entscheidungsgewalt Gber Stadionverbote obliegt. Auf diese Weise wird verhindert, dass es einen
Vorfall geben kann, fur den keine Stelle zustandig ist.

Sofern es zweckdienlich ist, kann die Zusténdigkeit in geeigneten Fallen auch auf Vereine oder den DFB
Ubertragen werden, obwohl eigentlich eine andere Stelle zustdndig wére. Dies ist besonders dann hilfreich, wenn
die Auswirkungen von Bewahrungsauflagen zu tberprifen sind: Hier kann der Bezugsverein eine deutlich
bessere Einschatzung vornehmen als der DFB oder ein anderer Verein.

In jedem Fall muss dem Betroffenen mitgeteilt werden, welche Stelle fur sein Stadionverbot zusténdig ist.

=» 8§ 3 der Stadionverbotsrichtlinien
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Wie verteilen sich statistisch die verhangten Stadionverbote auf die zustandigen Stellen?

Im Jahr 2007 wurde von dem Magazin ,,Stadionwelt” eine Statistik verdffentlicht, welche Stelle wie viele
Stadionverbote verhangt hatte. Die Gesamtzahl betrug damals 3.163 Stadionverbote.

1. DFB 382

2. Schalke 04 - 140

3. MSV Duisburg - 135

4. Dynamo Dresden - 132

5. Bayern Minchen - 128

6. Rot-Weil Essen - 117
Hansa Rostock - 117

8. Borussia Dortmund - 103

9. Hertha BSC Berlin - 91

10. VL Wolfsburg - 80

VB Stuttgart - 80

12. Karlsruher SC - 70

13. Dresdner SC - 65

14. 1 FC Kdéln 62

15. Vfl Bochum - 53

16. Energie Cottbus - 52

17. Eintracht Braunschweig - 50
18. 1. FC Saarbriicken - 46

19. Rot-Weil} Oberhausen - 45
20. LR Ahlen - 44

Hamburger SV - 44

FSV Mainz - 44

Borussia Moénchengladbach - 44
24, Werder Bremen - 40
Wuppertaler SV - 40

Am 19.12.2008 waren insgesamt 2.765 Stadionverbote ausgesprochen, seit Mitte 2009 liegt die Zahl der jeweils
aktuell wirksamen Stadionverbote zwischen 2.900 und 3.000. Durch standig auslaufende oder neu
ausgesprochene Stadionverbote kann sich die Gesamtzahl nahezu taglich verandern.

= Quelle:Stadionwelt.de, DFB.de

Wie lange dauert ein Stadionverbot?
Wie wird die Dauer des Stadionverbots bestimmt?

Stadionverbote kdnnen fir Zeitrdume zwischen einer Woche und drei Jahren ausgesprochen werden.

Bei der Bemessung der Dauer des jeweiligen Stadionverbots soll die verhdngende Stelle eine Einzelfallpriifung
durchfiihren, in der die konkreten Umsténde beriicksichtigt werden:

- die Schwere des Falls (die Intensitat der vorgeworfenen Tat, die H6he der ,,kriminellen Energie*)
- die Folgen der vorgeworfenen Tat (Schwere der Verletzungen, Héhe des Sachschadens)

- das Alter des Téters / des Beschuldigten

- etwaige Erkenntnisse Uber die Einsicht des Téaters und seine Reue

- etwaige Erkenntnisse Uber vorherige Verfehlungen (,,Ersttater” oder ,,Wiederholungstater)

- eine etwaige Stellungnahme des Heimatvereins des Taters / des Beschuldigten (,,Bezugsverein®).

=» 8§85 der Stadionverbotsrichtlinien
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Das ortliche Stadionverbot kann bereits bei Erlass auch ohne Antrag des Betroffenen gegen Auflagen ausgesetzt
werden, wenn dies beispielsweise

- nach Art und Umstanden der Tat,

- aufgrund der Einsicht des vom Stadionverbot Betroffenen,
- des jugendlichen Alters oder

- aus anderen vergleichbaren Griinden

unter Beachtung der Zielsetzung des Stadionverbotes sinnvoll erscheint. Dafiir muss der Betroffene jedoch
mehrere Voraussetzungen erfiillen:;

- er darf nicht schon mehrfach aufgefallen sein (kein ,,Wiederholungstéter*)

- er hat das Fehlverhalten eingesehen

- er wird mit hoher Wahrscheinlichkeit in Zukunft nicht mehr negativ auffallen

- er zeigte bei Begehung der Tat keine erkennbare kriminelle Einstellung und die Folgen der Tat waren
gering

Der Verantwortliche entscheidet dabei Uber den Antrag nach prognostischer Einschatzung, ob von dem
Betroffenen weitere Sicherheitsbeeintrachtigungen bei zukinftigen Spielen zu erwarten sind.

Um diese Entscheidung treffen zu kdnnen, soll er alle zugénglichen und sinnvollen Informationsquellen nutzen,
auswerten und in die Entscheidung einflieRen lassen. Dazu gehdren insbesondere das Fanprojekt, die
Fanbeauftragten des Heimatvereins des Betroffenen (,,Bezugsverein“) und (falls das Stadionverbot nach einem
Auswartsspiel verhdngt wurde) des Vereins, in dessen Bereich die Tat vorgefallen ist. Auch die Polizei soll um
eine Stellungnahme gebeten werden.

Wichtigste Informationsquelle ist aber der Betroffene selbst. Er ist vor der Entscheidung anzuhéren. Diese
Anhdrung erfolgt in der Regel schriftlich; sie kann aber auch mundlich durchgefuhrt werden.

Wird das Stadionverbot gegen Auflagen ausgesetzt, so gilt dies nur ,,auf Bewéhrung*: Féllt der Betroffene erneut
auf, tritt das Stadionverbot in vollem Umfang wieder in Kraft. Dartber hinaus kann fiir den neuen Vorfall ein
neues Stadionverbot festgesetzt werden.

Was fur Arten von Stadionverbot gibt es?
Man kann grundsatzlich in értliche und tberdértliche Stadionverbote unterscheiden:

- Ortliche Stadionverbote gelten nur fiir das Stadion des Vereins, der das Stadionverbot ausgesprochen
hat

- Uberbrtliche Stadionverbote gelten dagegen fir die Stadien aller Vereine, die durch eine ,,gemeinsame
Stadionverbotsrichtlinie” abgedeckt sind.

Die DFB-Stadionverbotsrichtlinie deckt die Stadien in der ersten, zweiten und dritten Liga, den Regionalligen,
sowie im DFB-Pokal und fiir L&nderspiele ab (sogenanntes ,,bundesweites* Stadionverbot).

Es gibt aber auch Stadionverbotsrichtlinien in tieferen Ligen, beispielsweise firr die NRW-Liga. Das uberortliche
Stadionverbot nach dieser Richtlinie gilt fur alle Stadien in der NRW-Liga (sogenanntes ,,NRW-Liga-weites
Stadionverbot®).

Wann ein ortliches und wann ein iber6rtliches Stadionverbot ausgesprochen wird, wird in den folgenden Fragen
zusammengefasst.

=>» 8§ 4 der Stadionverbotsrichtlinien und NRW- Liga- Richtlinien flr Stadionverbote



http://www.nrw-liga.net/index.php?id=88
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Fur welche Spiele gelten diese Stadionverbote?

Die Stadionverbote gelten fiir samtliche Spiele in den entsprechenden Stadien, also auch fiir Test- und
Freundschaftsspiele.

= 8§41 Abs.3 Spielordnung DFB

Wofur wird ein ortliches Stadionverbot verhangt?

Ortliche Stadionverbote werden ausschlieBlich fiir Ersttéter oder bei minderschweren VerstéRen gegen die
Stadionordnung des gastgebenden Vereins verhangt, wenn keine der unten aufgefiihrten Taten mit dem Verstol}
verbunden war.

Was als ,,minderschwerer” Verstol? gegen die Stadionordnung zu werten ist und was nicht, entscheidet der
verh&ngende Verein.

Was ist die maximale Dauer eines ortlichen Stadionverbots?

Ein ortliches Stadionverbot dauert maximal bis zum 30. Juni des ersten Jahres, das auf die laufende Spielzeit
folgt (deckt also die laufende und die ndchste Saison ab).

Wofur wird ein Uberdrtliches Stadionverbot verhangt?

Uberértliche Stadionverbote sollen verhangt werden, wenn wegen folgender Handlungen ein
Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde:

- Straftaten gegen Leib und Leben (z.B. K&rperverletzung, Totschlag, Mord)

- Sachbeschadigung mit der Folge eines nicht unerheblichen Schadens

- Gefahrliche Eingriffe in den Verkehr (z.B. Entfernen von Gully-Deckeln, das Werfen von
Gegenstanden gegen Autos oder Zlige, das Errichten von Hindernissen auf Straen oder Schienen)

- Storung offentlicher Betriebe (z.B. das Blockieren von Bussen und Ziigen, sodass diese nicht planmaRig
fahren kénnen)

- Nétigung (d.h. jemanden mit Gewalt dazu zu zwingen, etwas zu tun oder zu lassen)

- VerstdRe gegen das Waffengesetz (z.B. das unerlaubte Mitfihren oder Benutzen von verbotenen
Waffen)

- VersttRe gegen das Sprengstoffgesetz (z.B. das Mitfilhren oder Benutzen von Sprengstoffen oder
Pyrotechnik ohne Genehmigung)

- Landfriedensbruch (d.h. das Begehen oder Androhen von Gewalttétigkeiten aus einer Personengruppe
heraus, z.B. Schldgereien zwischen Fangruppen)

- Hausfriedensbruch (d.h. unberechtigt in einen geschiitzten Bereich einzudringen oder einen Bereich
trotz des Verbots durch den Besitzer zu betreten, z.B. das Uberklettern von Zaunen und Aufbrechen von
Tiren, aber auch VersttRRe gegen Stadionverbote)

- Gefangenenbefreiung (z.B. das WegreiRen eines von der Polizei in Gewahrsam genommenen Fans, das
Zerschneiden von Fesseln/Kabelbindern)

- Raub- und Diebstahldelikte (d.h. das Stehlen von Gegenstanden mit und ohne Gewaltanwendung, z.B.
das ,,Abziehen* von Fanutensilien)

- Missbrauch von Notrufeinrichtungen (z.B. das Ausl6sen von Feueralarm, das unnétige Ziehen der
Notbremse)

- Handlungen nach § 27 Versammlungsgesetz (d.h. Waffen bei 6ffentlichen Veranstaltungen oder
Aufzligen mit sich zu fuhren, z.B. im ,,Auswartsmob*)

- Rechtsextremistische Handlungen, insbesondere das Zeigen und Verwenden nationalsozialistischer
Parolen, Embleme (z.B. das Zeigen von HitlergruRR oder Hakenkreuz) und Beleidigungen aus
rassistischen bzw. fremdenfeindlichen Motiven.

- Einbringen und/oder Abbrennen von Pyrotechnik

- Sonstige schwere Straftaten im Zusammenhang mit FuRRballveranstaltungen.


http://www.dfb.de/uploads/media/05_Spielordnung-2010.pdf
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Uberértliche Stadionverbote konnen in einigen Fallen auch verhangt werden, wenn kein Ermittlungsverfahren
durch die Polizei eingeleitet wurde:

- Wenn man von der Polizei in Gewahrsam genommen oder des Platzes verwiesen wurde, weil diese
vermutet hat, dass man eine der oben genannten Handlungen begangen hat oder begehen wollte.

- Wenn bei einem Fan Waffen oder andere geféhrliche Gegenstadnde gefunden wurden, die dieser
vermutlich in der Absicht mitfuihrte, Straftaten zu begehen.

- bei Handlungen / Verhaltensweisen, die die Menschenwiirde einer anderen Person in Bezug auf Rasse,
Hautfarbe, Sprache, Religion, Geschlecht oder Herkunft verletzen, insbesondere durch
herabwiirdigende, diskriminierende, verunglimpfende AuBerungen oder entsprechende Aufschriften auf
Transparenten.

- bei schwerwiegenden Verstoien gegen die Stadionordnung.

=>» 8§ 4 der Stadionverbotsrichtlinien

Was ist die maximale Dauer eines Uberdrtlichen Stadionverbots?

Ein (berdrtliches Stadionverbot dauert maximal bis zum 30. Juni des zweiten Jahres, das auf die laufende
Spielzeit folgt (deckt also die laufende und die n&chsten beiden Saisons ab). In besonders schweren Féllen kann
das tberdrtliche Stadionverbot auch bis zum 30. Juni des dritten Jahres, das auf die laufende Spielzeit folgt,
verhangt werden (also fiir die laufende und die néchsten drei Saisons).

Ob eine Handlung ,,besonders schwer* war, beurteilt die verhdngende Stelle. Kriterien sind unter anderem die
Intensitét des Vergehens und ob der Betroffene einsichtig ist. Oft wird hier ein eher strenger Mal3stab angelegt.

Die Handlungen liberlappen sich teilweise, sodass mit einer Handlung oft mehrere Straftaten begangen werden
(z.B. wird es bei einem Raub oft zu einer Kdrperverletzung kommen, ggf. unter Verwendung von Waffen). Die
maximale Dauer des Stadionverbots betrdgt aber auch dann drei Jahre — ein Zusammenrechnen der einzelnen
Taten findet nicht statt.

Wichtig: Wird man wegen der Tat zu einer Haftstrafe verurteilt, beginnt die Dauer des Stadionverbots erst nach
der Haftentlassung.

Im Zuge der Uberarbeitung der Stadionverbotsrichtlinien im Jahr 2007 wurde bereits die gezielte Schulung der
Sicherheitsbeauftragten/ Stadionverbotsbeauftragten unter Einbeziehung von Fanvertretern gefordert. Dies sollte
unserer Ansicht nach ein regelméBiger Bestandteil der praventiven Arbeit werden und die Teilnahme an den
Schulungen eine Lizenzbedingung darstellen. Nur so kann eine méglichst einheitliche Interpretation der
Richtlinien in ganz Deutschland gewahrleistet werden.

Wie verteilen sich statistisch die verhangten Stadionverbote auf die genannten
Handlungen?

Im Jahr 2007 wurde von dem Magazin ,,Stadionwelt” eine Statistik mit den prozentualen Griinden fur die
Erteilung eines Stadionverbots verdffentlicht:

,»Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen ...

45,1 % Gewalt gegen Leib und Leben

29,4 % Landfriedensbruch

11,9 % Personalienfeststellungen, Platzverweise und Ingewahrsamnahmen (ohne Ermittlungsverfahren)
8,7 % Sonstige schwere Straftaten

8,5 % Gewalt gegen Sachen

6,8 % Einbringen/Abbrennen von Pyrotechnik

5,8 % Hausfriedensbruch

5,2 % VerstoRe gegen das Sprengstoffgesetz
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5,1 % Rechtsextremistische Handlungen
3,3 % VerstdRe gegen die Stadionordnung (ohne Ermittlungsverfahren)
1,8 % Nétigung
1,5 % Raub- und Diebstahldelikte
1,5 % Storung &ffentlicher Betriebe
1,4 % Gefangenenbefreiung
1,0 % Handlungen nach 8§27 Versammlungsgesetz
0,8 % VerstoRe gegen das Waffengesetz
0,2 % Sicherstellung von geféhrlichen Gegenstédnden (ohne Ermittlungsverfahren)
0,0 % Missbrauch von Notrufeinrichtungen
Da einem Stadionverbot mehrere verschiedene verbotene Handlungen zugrunde liegen kénnen, ergeben sich
insgesamt mehr als 100%.

= Quelle: Stadionwelt.de

Wie lauft ein eingeleitetes Ermittlungsverfahren ab?

Das Ermittlungsverfahren wird von der Polizei oder Staatsanwaltschaft eingeleitet, wenn sie Kenntnis von einer
eventuellen Straftat erhélt. Das kann entweder der Fall sein, wenn ein Biirger eine Anzeige erstattet oder wenn
die Polizei selbst die besagte Tat beobachtet.

Bei Einleitung des Verfahrens liegt also formal nur ein Verdacht vor.

Im Ermittlungsverfahren versuchen die Strafverfolgungsbehérden nun, diesen Verdacht entweder zu beweisen
oder zu beseitigen. Dazu dient die so genannte Beweiserhebung. Unter Beweisen versteht man ,,gesicherte
Spuren*, aber auch Zeugenaussagen und ggf. Videoaufzeichnungen.

Innerhalb des Ermittlungsverfahrens der Polizei/Staatsanwaltschaft muss auch der Beschuldigte vernommen
werden, damit er sich zu den Vorwiirfen duBern kann und damit er iber die ihm vorgeworfene Tat informiert ist.

Diese Vernehmung muss aber nicht sofort nach Einleitung des Ermittlungsverfahrens erfolgen. Da ein
Stadionverbot nach der Stadionverbotsrichtlinie aber moglichst zeitnah erteilt werden soll, wird die Vernehmung
unter Umsténden erst erfolgen, nachdem das Stadionverbot bereits erteilt wurde.

Wie der betroffene Fan die ihm vorgeworfenen Taten sieht, wird daher bei der Verhdngung des Stadionverbots
gegebenenfalls nicht berlicksichtigt werden. Erfreulicherweise bemihen sich immer mehr Vereine, auch
Einschatzungen von Fanbeauftragten, Fanprojekten oder anderen Stellen einzuholen, um eine reelle
Einzelfallpriifung vornehmen zu kénnen. Nach der Stadionverbotsrichtlinie kann der Betroffene sich aber in
jedem Fall innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des Stadionverbots schriftlich zu den Vorwiirfen
auRern. Dies geschieht dann nicht gegenlber den Polizeibehtrden, sondern gegentiber der Stelle, die das
Stadionverbot verh&ngt hat. Diese ist verpflichtet, nach Eingang einer Stellungnahme das Stadionverbot zu
uberprifen, sofern es bereits ausgesprochen wurde, oder aber in die Entscheidungsfindung einflieRen zu lassen,
wenn ein Stadionverbot noch nicht ausgesprochen wurde.

Auf die juristische Ebene hat die Entscheidungsfindung rund um das Stadionverbot keinen Einfluss, diese
Ermittlungen geschehen unabhéngig der praventiven MalRnahmen. Sobald alle erforderlichen Beweise erhoben
worden sind und der Beschuldigte sich zu den Vorwirfen geduRert hat, entscheidet die Staatsanwaltschaft, in
welcher Weise das Ermittlungsverfahren abgeschlossen werden soll.

= 83 Abs. 3 der Stadionverbotsrichtlinien und_justiz.nrw


http://www.justiz.nrw.de/BS/Staatsanwaltschaft/Ermittlungsverfahren_Ablauf/index.php
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Und wie kann die Staatsanwaltschaft ein solches Ermittlungsverfahren abschlief3en?

Der Staatsanwaltschaft stehen sehr unterschiedliche Mdglichkeiten zur Verfligung, das eingeleitete
Ermittlungsverfahren zu beenden. Welche Variante im Einzelfall gewéhlt wird, hdngt hauptsachlich davon ab,
wie schwer die vorgeworfene Tat war und ob diese sich vermutlich beweisen I&sst:

1.

Beantragung eines Strafbefehls

Wenn nach Einschatzung des Staatsanwalts

die Verurteilung wahrscheinlich ist (z.B. weil der Beschuldigte ein Gestandnis abgelegt hat) und nur
eine Geldstrafe oder Bewahrungsstrafe bis zu einem Jahr der Tat angemessen ist, kann die
Staatsanwaltschaft bei Gericht einen so genannten Strafbefehl beantragen.

Ein Strafbefehl bedeutet, dass der Richter eine vom Staatsanwalt vorgeschlagene Strafe (maximal eine
Bewahrungsstrafe bis zu einem Jahr, siehe oben) ohne Gerichtsverhandlung direkt verhdngen kann,
weil die Schuld und die Hohe der Strafe praktisch schon geklart ist (,,Urteil nach Aktenlage*).

Der Richter muss diesem Antrag des Staatsanwalts auf Erteilung des Strafbefehls aber nicht zustimmen.
Er kann stattdessen auch ein ,,ganz normales Gerichtsverfahren* einleiten.

Entscheidet sich der Richter fuir den Strafbefehl, kann der Beschuldigte dagegen innerhalb von zwei
Wochen Einspruch erheben. Auch dann wird ein normales Gerichtsverfahren durchgefiihrt.

Wird kein Einspruch gegen den Strafbefehl erhoben, gelten die Tat und die Schuld des Beschuldigten
als bewiesen.

Wichtig: Ein Strafbefehl ist nur moglich, wenn der Beschuldigte nach dem ,,Erwachsenenstrafrecht* zu
beurteilen ist. Dies ist dann der Fall, wenn er entweder Uber 21 Jahre alt ist oder wenn er zwischen 18
und 21 Jahren alt (,,Heranwachsender*) und gleichzeitig charakterlich reif genug ist, um nach dem
Erwachsenenstrafrecht beurteilt zu werden.

Statistik: Etwa 10% der Ermittlungsverfahren werden in NRW durch einen Strafbefehl abgeschlossen.
Erhebung der Anklage

Wenn nach Einschatzung des Staatsanwalts die Verurteilung nicht unbedingt wahrscheinlich, aber doch
maglich ist, oder wenn eine Verurteilung zwar wahrscheinlich ist, aufgrund der Schwere der Tat eine
Geldstrafe oder Bewéhrungsstrafe bis zu einem Jahr aber fiir die Tat nicht mehr angemessen und ein
Strafbefehl (siehe oben) damit nicht mehr maglich ist, wird der Staatsanwalt bei Gericht Anklage
erheben.

In der Anklageschrift formuliert der Staatsanwalt, was er dem Beschuldigten vorwirft und welche
Beweise er hat.

AnschlieRend wird ein ,,ganz normales Gerichtsverfahren“ mit Verhandlungsterminen durchgefiihrt.
Am Ende entscheidet der Richter durch Verurteilung oder Freispruch, ob die Schuld bewiesen ist und
welche Strafe ggf. verhangt wird.

Zu diesem normalen Gerichtsverfahren kommt es ebenfalls, wenn der Beschuldigte gegen einen
erteilten Strafbefehl Einspruch erhoben hat (siehe oben).

Statistik: Etwa 15% der Ermittlungsverfahren werden in NRW durch Erhebung der Klage
abgeschlossen.
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3. Einstellung wegen mangelnden Tatverdachts

Wenn der Staatsanwalt die Beteiligung des Beschuldigten an der Straftat nicht beweisen kann oder eine
Verurteilung aus anderen Griinden ausgeschlossen ist (z.B. wegen Verjahrung oder weil der
Beschuldigte unter 14 Jahren alt ist), stellt er das Ermittlungsverfahren nach § 170 Abs. 2 StPO ein.

Weder Schuld noch Unschuld ist dann bewiesen.

Kommen spéter neue Beweise dazu, kann das Ermittlungsverfahren jederzeit wieder aufgenommen
werden.

4. Einstellung wegen mangelnden éffentlichen Interesses

Wenn der Staatsanwalt erkennt, dass die Schuld des Beschuldigten in jedem Fall héchstens gering wére
und sich die genaue Aufklarung flr den Staat nicht lohnt (,,mangelndes 6ffentliches Interesse®) stellt er
das Ermittlungsverfahren nach § 153 StPO ein.

Da es damit zu keinem Gerichtsverfahren kommt, gibt es auch keine Verurteilung. Die Schuld gilt
daher nicht als bewiesen.

5. Einstellung nach Erflllung von Auflagen

Das offentliche Interesse an der Strafverfolgung ist im Vergleich zu einer Einstellung nach § 153 StPO
aufgrund der groReren Schwere der Tat eigentlich gegeben, kann aber dadurch beseitigt werden, dass
der Beschuldigte bestimmte Auflagen erfullt.

Eine solche Auflage kann z.B. darin liegen, dass der mutmaRliche Téter versucht den verursachten
Schaden wiedergutzumachen, aber auch in GeldbuRen (also Zahlungen an den Staat oder an
gemeinnitzige Organisationen) oder dem Ableisten von Sozialstunden.

Der Beschuldigte muss die verhangte Auflage innerhalb einer Frist erfiillen und dem Gericht dies
nachweisen, anschlieRend gilt das 6ffentliche Interesse als beseitigt und das Ermittlungsverfahren wird
nach § 153a StPO eingestellt.

Da es damit zu keinem Gerichtsverfahren kommt, gibt es auch keine Verurteilung. Die Schuld gilt
daher auch in diesem Fall nicht als bewiesen.

Statistik: Etwa 4,5% der Ermittlungsverfahren werden in NRW durch Einstellung nach Erfullung von
Auflagen abgeschlossen.

= vgl. justiz.nrw

Was passiert dann jeweils mit dem Stadionverbot?

Je nachdem, wie ein Ermittlungsverfahren ausgegangen ist, hat dies unterschiedliche Auswirkungen auf das
ausgesprochene Stadionverbot:

- Strafbefehl
Durch einen Strafbefehl gilt die Schuld als erwiesen. Das Stadionverbot bleibt entsprechend bestehen.

- Gerichtsverfahren
Am Ende des Gerichtsverfahrens mit Urteil wird der Angeklagte verurteilt oder freigesprochen. Bei
einem Freispruch ist das Stadionverbot nach der Stadionverbotsrichtlinie aufzuheben. Bei einer
Verurteilung bleibt das Stadionverbot natiirlich bestehen. Wird man zu einer Haftstrafe verurteilt,
beginnt das Stadionverbot erst nach der Entlassung aus der Haft.

- Einstellung wegen mangelnden Tatverdachts
Wird das Ermittlungsverfahren nach § 170 Abs. 2 StPO eingestellt, ist das Stadionverbot nach der


http://www.justiz.nrw.de/BS/Staatsanwaltschaft/Ermittlungsverfahren_Ablauf/index.php
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Stadionverbotsrichtlinie aufzuheben.

- Einstellung wegen mangelnden 6ffentlichen Interesses
Wird das Ermittlungsverfahren nach § 153 StPO eingestellt, gilt die Schuld zwar rechtlich nicht als
erwiesen, allerdings bleibt der VVerdacht im Gegensatz zu einer Einstellung nach § 170 Abs. 2 StPO
bestehen.
Nach der Stadionverbotsrichtlinie soll in solchen Fallen auf Antrag des betroffenen Fans tberprift
werden, ob das Stadionverbot aufgehoben werden kann oder zumindest zu verkiirzen ist.
Der Bundesgerichtshof hat in seinem Urteil vom 30.10.09 festgestellt, dass bei dieser Nachpriifung die
konkreten Umstande der unterstellten Tat zu berlicksichtigen sind. Der verhdngende Verein muss sich
dann mit jedem Einzelfall intensiver beschaftigen und kann keine Pauschalentscheidungen treffen.

- Einstellung nach Erflllung von Auflagen
Wird das Ermittlungsverfahren nach § 153a StPO eingestellt, gilt die Schuld zwar rechtlich nicht als
erwiesen, allerdings bleibt der Verdacht auch hier bestehen.
Im Vergleich zu einer Einstellung wegen mangelnden 6ffentlichen Interesses ist die vorgeworfene Tat
auch schwerer gewesen.
Nach der Stadionverbotsrichtlinie kann (muss aber nicht) in solchen Féllen auf Antrag des betroffenen
Fans uberprift werden, ob das Stadionverbot zumindest verkiirzt werden kann.

=>» 88 6 und 7 der Stadionverbotsrichtlinien

Wie erfahren die Vereine bzw. der DFB von diesen Vorfallen?
Geschieht der VVorfall direkt im Stadion, ist der Verein natiirlich unmittelbar informiert.

Ereignet sich der Vorfall auRerhalb des Stadions, wird der Verein so bald wie méglich von der Polizei hierliber
in Kenntnis gesetzt. Gleichzeitig kann die Polizei die Erteilung eines Stadionverbots empfehlen / beantragen,
wobei der Verein dem aber nicht folgen muss.

Eine direkte Riickmeldung von Vereinsseite bzw. vom Verband (iber die eigene Entscheidung (ob die von der
Polizei angeregten Stadionverbote ausgesprochen wurden) erfolgt in der Regel nicht. Jedoch haben alle
Polizeibehdrden Zugriff auf die Datenbanken, in denen die von Stadionverboten betroffenen Fans aufgefihrt
werden und kénnen auf diesem Weg nachvollziehen, ob und welche Form des Stadionverbotes im Einzelfall
ausgesprochen wurde.

= § 3 Abs. 3 der Stadionverbotsrichtlinien

Wie erfahrt der Betroffene von dem Stadionverbot?

Der betroffene Fan wird von dem verhéngenden Verein schriftlich Uber das Stadionverbot und dessen Dauer
informiert. Dass ein Ermittlungsverfahren durch die Staatsanwaltschaft eingeleitet wurde, erfahrt der Fan fast
immer erst wesentlich spéter. Oftmals wird bereits vor der schriftlichen Mitteilung in Gesprachen mit
Fanbeauftragten, Szenekundigen Beamten oder anderen Stellen bekannt, dass und welches Stadionverbot
ausgesprochen werden wird. Wirksam kann es jedoch erst mit Eingang der schriftlichen Mitteilung beim
Betroffenen werden — schlieBlich muss er wissen, dass flr ihn ein Stadionverbot ausgesprochen wurde. Da die
Vereine oder Verbande jederzeit nachweisen kdnnen mussen, dass dieser Brief den Betroffenen auch erreicht
hat, werden Stadionverbote in der Regel als Einschreibebrief versandt.

Dies hat in dem Moment Relevanz, in dem ein Fan mit Stadionverbot in einem Stadion angetroffen wird, das er
nicht mehr betreten darf. Kann ihm nachgewiesen werden, dass er sich bewusst tiber das Verbot hinweggesetzt
hat, drohen ihm nicht unerhebliche Strafen (s.u.) — hatte er jedoch keine Kenntnis von dem Stadionverbot, kann
ihm sein Verhalten nicht negativ ausgelegt werden.

=>» § 8 der Stadionverbotsrichtlinien
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Darf der Betroffene/Beschuldigte sich dazu &ufRern?

Im Idealfall wird dem potentiell betroffenen Fan noch vor der Entscheidung Gber ein Stadionverbot angeboten,
sich zu den vorangegangenen Vorfallen schriftlich oder mundlich zu duBern. Dies wird erfreulicherweise in
immer mehr Vereinen zur allgemeinen Praxis. Jedoch kann jeder Fan auch von seinen Rechten Gebrauch
machen, wenn die zusténdige Stelle sich um keine Anhdérung bemiht hat, bevor das Stadionverbot
ausgesprochen wurde:

Der Betroffene hat das Recht, sich innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der schriftlichen Mitteilung selbst zu
den Vorféllen zu &ulern und diese aus seiner eigenen Perspektive zu schildern. Aufgrund dieser Stellungnahme
ist das Stadionverbot nochmals zu Uberpriifen und gegebenenfalls aufzuheben oder zu verandern.

Ist einem Fan schon vor Aussprache eines Stadionverbotes bewusst, dass moglicherweise eines ausgesprochen
werden konnte, hat er natirlich die Méglichkeit, unaufgefordert und aus Eigeninitiative den Vorfall aus seiner
Sicht zu schildern. Liegt dem Verein/ Verband, der tber das Stadionverbot entscheidet, eine solche
Stellungnahme vor, muss er diese in seine Entscheidungsfindung einbeziehen. Ebenso soll der Verein
Erkenntnisse einflieRen lassen, die ihm tber andere Wege zugénglich sind. Dies kénnen Stellungnahmen des
Bezugsvereins, von Fanprojekten oder ahnlichen Stellen sein.

=» 88 3 Abs. 3 und 5a der Stadionverbotsrichtlinien

Ganz aktuell haben die sozialpddagogischen Fanprojekte im Rahmen ihrer Jahrestagung am 11. November 2010
einen Katalog erstellt, der unter anderem die Forderung nach einem verpflichtenden Anhérungsrecht vor
Aussprache eines Stadionverbotes beinhaltet. Hintergriinde und weitere Informationen daruber findet Ihr hier
und hier.

Welche Mdglichkeiten haben Fans, die zu Unrecht ein Stadionverbot erhalten haben?

Wenn man der Meinung ist, dass man ungerechterweise ein Stadionverbot erhalten hat (z.B. weil man
gar nichts getan oder nur in Notwehr gehandelt hat) oder dass die Dauer zu lang ist, sollte man in
jedem Fall versuchen, dies zu klaren. Ein in Rechtsfragen rund um den FuRlball erfahrener Anwalt
sollte hierzu in jedem Fall einbezogen werden, wenn eine gerichtliche Auseinandersetzung droht.
Allgemeine Ausklnfte kénnen auch die Mitarbeiter des Fanprojektes oder Aktive des ASC jederzeit
geben.

Eine weitere hilfreiche Anlaufstelle ist der Fanrechtefonds, der sich in erster Linie bemuht, Prazedenzfélle zu
schaffen, die allen Fans die gerichtliche Kl&rung vergleichbarer ungerechtfertigter Stadionverbotsfalle
erleichtern. Fur erste Fragen stehen hier ebenfalls kompetente Anwélte zur Verfligung, jedoch kénnen nur Félle
ubernommen werden, die sich zum eigentlichen Zweck des Fonds eignen.

= Hilfe findest du hier: www.fanrechtefonds.de, www.fanprojekt-bielefeld.de oder Uber Email unter
fans@arminia-supporters.de

Was passiert, wenn man trotz Stadionverbot ins Stadion geht?

Geht man trotzdem in ein unter das Verbot fallende staStadion und wird dabei erwischt, wird der gastgebende
Verein eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch stellen. Dazu haben sich alle Vereine nach der
Stadionverbotsrichtlinie verpflichtet, daher darf niemand darauf hoffen, dass ,.ein Auge zugedriickt wird".

Abgesehen von den strafrechtlichen Folgen (Geldstrafen, ggf. sogar eine Freiheitsstrafe) verlangen einige Verein
auch eine ,,Bearbeitungsgebiihr oder machen eine ,,Vertragsstrafe* geltend. Diese Forderung kann mehrere
tausend Euro betragen.


http://www.fanprojekt-bielefeld.de/index.php?view=article%7bRDhref+%7dcatid=1:latest-news%7bRDhref+%7did=137:fanprojekte-fordern-verpflichtendes-anhoerungsrecht-bei-stadionverboten%7bRDhref+%7dformat=pdf
http://www.kos-fanprojekte.de/index.php?id=news-29112010
http://www.fanrechtefonds.de/
http://www.fanprojekt-bielefeld.de/
mailto:fans@arminia-supporters.de
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Welche Mdglichkeiten der ,,Bewahrung* gibt es?

Nicht immer muss ein erteiltes Stadionverbot komplett verbit werden. Die Stadionverbotsrichtlinien sehen die
Madglichkeit vor, dass dieses gegen Auflagen ausgesetzt, in seiner Dauer reduziert oder ganz aufgehoben werden
kann, wenn dies beispielsweise

- nach Art und Umsténden der Tat,

- aufgrund der Einsicht des vom Stadionverbot Betroffenen,

- des jugendlichen Alters oder

- aus anderen vergleichbaren Griinden

- unter Beachtung der Zielsetzung des Stadionverbotes sinnvoll erscheint. Daftir muss der Betroffene
jedoch mehrere Voraussetzungen erfillen:

- er darf nicht schon mehrfach aufgefallen sein (kein ,,Wiederholungstéter*)

- er hat das Fehlverhalten eingesehen

- er wird mit hoher Wahrscheinlichkeit in Zukunft nicht mehr negativ auffallen

- er zeigte bei Begehung der Tat keine erkennbare kriminelle Einstellung und die Folgen der Tat waren
gering

Bei Uberdrtlichen Stadionverboten gilt zusatzlich, dass die Halfte der Stadionverbotsdauer bereits verbufit
worden sein muss.

Ob eine solche Verkiirzung maoglich ist, wird allerdings nicht automatisch, sondern nur auf Antrag des
Betroffenen gepriift. Uber diesen Antrag entscheidet grundsatzlich die Stelle, die das Stadionverbot urspriinglich
verhédngt hat. Die Zusténdigkeit kann aber auch auf eine andere Stelle tibertragen werden (vom Verein auf den
DFB oder umgekehrt).

Der Verantwortliche entscheidet dabei (iber den Antrag nach prognostischer Einschatzung, ob von dem
Betroffenen weitere Sicherheitsbeeintrachtigungen bei zukinftigen Spielen zu erwarten sind.

Um diese Entscheidung treffen zu kdnnen, soll er alle zugénglichen und sinnvollen Informationsquellen nutzen,
auswerten und in die Entscheidung einflieBen lassen. Dazu gehdren insbesondere das Fanprojekt, die
Fanbeauftragten des Heimatvereins des Betroffenen (,,Bezugsverein“) und (falls das Stadionverbot nach einem
Auswartsspiel verhdngt wurde) des Vereins, in dessen Bereich die Tat vorgefallen ist. Auch die Polizei soll um
eine Stellungnahme gebeten werden.

Wichtigste Informationsquelle ist aber der Betroffene selbst. Er ist vor der Entscheidung anzuhéren. Diese
Anhdrung erfolgt in der Regel schriftlich; sie kann aber auch mundlich durchgefuhrt werden.

Die Entscheidung soll binnen zwei Monaten getroffen werden.

Wird das Stadionverbot erfolgreich verkirzt, so gilt dies nur ,,auf Bewéhrung*: Féllt der Betroffene erneut auf,
tritt das Stadionverbot wieder in vollem Umfang in Kraft. Dartber hinaus kann fiir den neuen Vorfall ein neues
Stadionverbot festgesetzt werden.

=>» § 7 der Stadionverbotsrichtlinien

Was fur Auflagen kommen flr die Aussetzung auf ,,Bewahrung* in Frage?

Die Auflagen liegen in erster Linie im Ermessen der Stadionverbote aussprechenden Stelle, oft in Ab- oder
Riicksprache mit dem Fanprojekt sowie der Polizei. Welche Art der Auflage in Frage kommt, héngt oftmals
wesentlich von den strukturellen Gegebenheiten am Spieltag ab, im Kern geht es hierbei um vertrauenswiirdige
Personen, die eine Einhaltung der Auflagen wéhrend der (Heim-) Spiele Giberpriifen kdnnen.

Dabei kommen sowohl Auflagen in Frage, die eine rdumliche Trennung vom betroffenen Fan und seinem
ublichen Standplatz im Stadion gewéhrleisten (z.B. tiber vorgegebenen Aufenthaltsort, Meldepflichten,
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Mitwirkung an sozialen oder organisatorischen Aufgaben), als auch primar verhaltensorientierte, welche einen
Stadionbesuch ohne raumliche Auflagen erméglichen.

Hierdurch soll gewéhrleistet werden, dass der Betroffene nicht langer von einer praventiven Mainahme von
seinem Freizeitvergniigen und mitunter seinem sozialen Umfeld ausgeschlossen wird, als aufgrund seines
,,Gefahrdungspotentials* unbedingt notwendig erscheint. Das obergeordnete Ziel sollte darauf ausgerichtet sein,
dass der Betroffene wieder integriert wird und zukiinftig keine sicherheitsheeintrachtigenden Taten wéhrend
einer Fullballveranstaltung mehr begehen wird.

Die Auflagen sollten grundséatzlich bedeutsame soziale Verpflichtungen beinhalten und ihre Einhaltung ist zu
Uiberwachen.

=>» 87 Abs. 2 der Stadionverbotsrichtlinien

Warum wurden die ,,Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten*
2008 geandert?

Die bis 2008 giiltige Fassung der Stadionverbotsrichtlinie ging in ihren wesentlichen Grundziigen auf ein von der
Arbeitsgruppe Nationales Konzept Sicherheit und Sport (NKSS) im Jahre 1992 vorgelegtes Regelungskonzept
zuriick.

Seitdem hat sich der Fullball insgesamt aber auch die Gewaltproblematik erheblich gedndert. Die Hooliganszene
ist erheblich geschrumpft, gewalttatige Auseinandersetzungen in Stadien finden praktisch nicht mehr statt. Die
Zahl der Stadionverbote stieg zudem seit dem Jahr 2000 erheblich an.

Sie wurden zunehmend als ungerecht, tberzogen und als Ausdruck von Willkir empfunden. Gleichzeitig hatten
die Betroffenen kaum eine Mdglichkeit, gegen ein fur unberechtigt empfundenes oder unverhaltnismaRig langes
Stadionverbot vorzugehen, da es vor Erteilung eines Stadionverbots keine Anhérung und danach praktisch nicht
die geringste Aussicht auf eine Aufhebung oder Reduzierung gibt.

Eine Anpassung der Stadionverbotsrichtlinie war insgesamt notwendig, um ein gerechteres und angemesseneres
Verfahren zu erreichen. Die Interessengemeinschaft der Fanorganisationen ,,Unsere Kurve* hatte daher ein
Positionspapier (www.unserekurve.de/cms/pages/materialien.php) zur Uberarbeitung der
Stadionverbotsrichtlinie ausgearbeitet und dieses DFB und DFL Anfang 2007 vorgestelit.

Konkrete Forderungen waren:

- Reduzierung der maximalen Dauer der Stadionverbote von fiinf auf drei Jahre

- Vergabe von Stadionverboten auf Bewahrung/gegen Auflagen

- Starkere Einbindung des Heimatsvereins des Betroffenen (,,Bezugsverein®)

- Automatische Aufhebung des Stadionverbots bei Vorfallen auRerhalb des Stadion auch nach
Einstellung des Strafverfahrens gem. 88 153, 153 a StPO

Das Positionspapier wurde positiv aufgenommen und diente ,,Unsere Kurve* als Basis fur die Verhandlungen
mit DFB und DFL, welche schlieRlich zu der Anderung der Stadionverbotsrichtlinien fihrten.

Die Forderungen konnten Uberwiegend in der geénderten, aktuell glltigen Stadionverbotsrichtlinie umgesetzt
werden:

- Die maximale Stadionverbotsdauer wurde auf drei Jahre reduziert

- Die Mdglichkeit der Vergabe von Stadionverboten auf Bewahrung wurde geschaffen

- Der Heimatverein des Betroffenen wird starker als zuvor beteiligt

- Nach Einstellung des Strafverfahrens gem. § 153 StPO wird zumindest iberprift, ob das Stadionverbot
aufgehoben oder verkiirzt werden kann. Wird das Strafverfahrens gem. § 153a StPO eingestellt, wird
Uberprift, ob das Stadionverbot verkiirzt werden kann.


http://reddot.comspace.de/CMS/ImageCache/50D66CA5768046998053FA2DCDBCE1D7/1D835B024C8D4A7EAE7629ED39956B29/RI/richtlinien_stadionverbot_07.pdf
http://www.unserekurve.de/cms/pages/materialien.php
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Im November 2009 wurden die Richtlinien von DFB und DFL erneut in einem Punkt geéndert. In diesem Fall
ohne Ricksprache mit denjenigen Fanvertretern, die bereits 2008 konstruktiv mit den Verbanden
zusammengearbeitet haben und ohne es in angemessenem Rahmen bekanntzugeben. Hierbei wurde die
Stadionverbotsrichtlinie innerhalb der Praambel auch auf Freundschaftsspiele ausgeweitet, sodass in Bezug auf
diese ebenfalls ein bundesweit einheitliches Vorgehen angestrebt wird.

Was fur weitere Auswirkungen hat ein Stadionverbot?

In der Regel wird mit eingeleitetem Ermittlungsverfahren und/ oder ausgesprochenem Stadionverbot auch die
Aufnahme der Person in der Datei Gewalttater Sport veranlasst. Die Folgen einer solchen Eintragung werden
nachstehend néher erldutert.

Uber diese hinaus hat ein Stadionverbot jedoch auch viele Konsequenzen, die sich auf die personliche
Freizeitgestaltung, wichtige Freundschaften und die Integration des Betroffenen innerhalb der Fanbasis beziehen.
Diese lassen sich nicht in konkreten Statistiken oder Angaben messen, sondern wirken sich vielmehr subjektiv in
der Wahrnehmung jedes einzelnen Fans aus.

Viele von Stadionverbot betroffenen verlieren im Laufe der Stadionverbotsdauer wichtige soziale Kontakte, was
in manchen Féllen sicherlich positive Auswirkungen auf die weitere Entwicklung hat, in vielen Féllen jedoch
auch zu einer gesellschaftlichen Isolation und Ziellosigkeit fiihrt. Nicht selten fallen Betroffene zunéchst in eine
Depression, die ihre starksten Symptome wahrend der Spiele des eigenen Vereins dulRert. Der Fan ist in diesen
Momenten auf sich selbst gestellt und bekommt nur wenig Unterstiitzung, mit den fur ihn schwierigen Geftihlen
umzugehen zu lernen. Er kann in den schwierigsten Phasen seine Emotionen nicht mit denjenigen teilen, die dies
in seinem bisherigen Fanleben taten und trifft bei AuBenstehenden zumeist auf Unversténdnis.

Desweiteren verlieren oft auch die in der Fanbetreuung involvierten Bezugspersonen jeglichen Kontakt zu
»ihren“ Stadionverbotlern, da sie am Fanleben nicht im gewohnten Malie teilnehmen kénnen. Durch die fehlende
Kommunikation fehlt ihnen mitunter bis zum Ablauf des Stadionverbots eine Mdglichkeit, direkt auf eine
positive Entwicklung und eine mdglichst effektive Wirkung im Sinne des Ziels der Stadionverbote einwirken zu
kénnen. Der Fan, der nach Ablauf des Stadionverbot zuriick ins Stadion kommt, ist in seinem Wesen oftmals ein
ganz anderer, als er noch vor seinem Stadionverbot war — gerade junge Menschen entwickeln sich in zwei oder
drei Jahren Stadionverbot oftmals sehr intensiv, sodass es fraglich ist, ob die entstehende Distanz zwischen
Fanbetreuung und betroffenen Fans zugunsten einer positiven Beeinflussung der Entwicklung nicht besser
verhindert werden sollte.

Was ist die Datei Gewalttater Sport?

Die Datei ,,Gewalttater Sport* ist eine Verbunddatei deutscher Polizeibehdrden, in der Informationen tiber
Personen gesammelt werden, die im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen strafrechtlich bereits aufgefallen
sind oder (nach Einschéatzung der Polizei) zukinftig eventuell auffallen kdnnten. Sie wird vom
Bundeskriminalamt gefuihrt und durch die ,,Zentrale Informationsstelle Sporteinsatze* (ZIS) verwaltet, die ein
Teil der Landespolizei NRW ist.

Verbunddatei bedeutet, dass verschiedene Stellen die Daten zusammentragen und einsehen kénnen.
Informationen eintragen diirfen die Polizeibehérden, in deren Zustandigkeitsbereich der speicherungsfahige
Sachverhalt vorgefallen ist (Tatortprinzip), die Bundespolizeidirektionen und die polizeilichen
Landesinformationsstellen fir Sporteinsatze. Vorfélle im Ausland werden durch die ZIS erfasst.

Auskiinfte aus der Datei kdnnen alle Polizeibehtrden erhalten.

Die Verbunddatei soll insgesamt gewéhrleisten, dass alle bekannten Informationen uiber sportbezogene
Gewalttater bundesweit jederzeit verfiigbar sind, damit die Polizei die 6ffentliche Sicherheit garantieren kann.
Das z.B. in Bremen vorhandene Wissen (iber Bremer Problemfans soll auch der Polizei in Kaiserslautern zur
Verfuigung stehen, wenn Werder dort auswarts spielt.
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Wegen welcher Vorfélle wird man in der Datei GS gespeichert?

Daten werden gespeichert, wenn im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen ein strafrechtliches
Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde wegen folgender Straftaten (die Liste ist praktisch identisch zu
derjenigen, die in den Stadionverbotsrichtlinien relevante Straftaten auffiihrt):

- Straftaten gegen Leib oder Leben (z.B. Kdrperverletzung, Totschlag, Mord)

- Sachbeschadigung mit der Folge eines nicht unerheblichen Schadens

- Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte (sich gewalttatig der Festnahme oder Ingewahrsamnahme
durch die Polizei zu widersetzen)

- Gefahrliche Eingriffe in den Verkehr (z.B. Entfernen von Gully-Deckeln, das Werfen von
Gegenstanden gegen Autos oder Ziige, das Errichten von Hindernissen auf StraRen oder Schienen)

- Storung offentlicher Betriebe (z.B. das Blockieren von Bussen und Zlgen, sodass diese nicht planmafig
fahren kdénnen)

- Nétigung (d.h. jemanden mit Gewalt dazu zu zwingen, etwas zu tun oder zu lassen)

- VerstoRe gegen das Waffengesetz (z.B. das unerlaubte Mitfuhren oder Benutzen von verbotenen
Waffen)

- Verst6Re gegen das Sprengstoffgesetz (z.B. das Mitfuihren oder Benutzen von Sprengstoffen oder
Pyrotechnik ohne Genehmigung)

- Landfriedensbruch (d.h. das Begehen oder Androhen von Gewalttatigkeiten aus einer Personengruppe
heraus. Z.B. Schlagereien zwischen Fangruppen)

- Hausfriedensbruch (d.h. unberechtigt in einen geschiitzten Bereich einzudringen oder einen Bereich
trotz des Verbots durch den Besitzer zu betreten. Z.B. das Uberklettern von Zaunen und Aufbrechen
von Tiren, aber auch VerstdRe gegen Stadionverbote)

- Gefangenenbefreiung (z.B. das WegreiRen eines von der Polizei in Gewahrsam genommenen Fans, das
Zerschneiden von Fesseln/Kabelbindern)

- Raub- und Diebstahldelikte (d.h. das Stehlen von Gegenstdnden mit und ohne Gewaltanwendung. Z.B.
das ,,Abziehen* von Fanutensilien)

- Missbrauch von Notrufeinrichtungen (z.B. das Ausldsen von Feueralarm, das unnétige Ziehen der
Notbremse)

- Handlungen nach § 27 Versammlungsgesetz (d.h. Waffen bei 6ffentlichen Veranstaltungen oder
Aufziigen mit sich zu fiihren. Z.B. im ,,Auswéartsmob*)

- Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (z.B. das Zeigen von HitlergruR oder
Hakenkreuz)

- Volksverhetzung (das Beschimpfen oder Verleumden von Volksgruppen und das Aufstacheln zur
Gewalt gegen diese)

- Beleidigung

In den folgenden weiteren Féllen ist auch ohne ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren die Speicherung von
Daten mdglich, wenn die Polizei davon ausgeht, dass der Betroffene in Zukunft im Zusammenhang mit
Sportveranstaltungen Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen wird oder wollte:

- Die Personalien des Betroffenen wurden festgestellt

- Ein Platzverweis wurde erteilt

- Der Betroffene wurde in Gewahrsam genommen

- Es wurden Waffen oder andere geféhrliche Gegenstande sichergestellt

Als ,,in Zusammenhang mit einer Sportveranstaltung* gelten dabei nicht nur Vorfélle im Stadion, sondern auch
solche im Stadionumfeld, wahrend der An- und Abreise sowie an anderen Orten.

Welche Daten werden dort erfasst?
Es konnen unter anderem folgende Angaben zur Person gespeichert werden:

Familienname

Vornamen

Geburtsnamen

sonstige Namen wie Spitznamen
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andere Namensschreibweisen
andere Personalien wie Alias-Personalien
Familienstand
akademischer Grad
erlernter Beruf
ausgelibte Tatigkeit
Schulabschluss
Geschlecht
Geburtsdatum
Geburtsort einschlieRlich Kreis
Geburtsstaat
Geburtsregion
Volkszugehdrigkeit
aktuelle Staatsangehorigkeit und frihere Staatsangehdrigkeiten
gegenwartiger Aufenthaltsort und friihere Aufenthaltsorte
Wohnanschrift
Sterbedatum
Lichtbilder
Personenbeschreibungen wie
a) Gestalt
b) GroRe unter Angabe der Art ihrer Feststellung
c) Gewicht
d) scheinbares Alter
e) dulere Erscheinung
f) SchuhgroRe
besondere korperliche Merkmale
verwendete Sprachen
Stimm- und Sprachmerkmale wie eine Mundart
verfasste Texte
Handschriften
Angaben zu Identitatsdokumenten wie Personalausweis, Reisepass und andere die Identitatsfeststellung
fordernde Urkunden (Geburts-, Heirats- oder Sterbeurkunde)
Blutgruppe
Zahnschemata
Bekleidung
DNA-Identifizierungsmuster
Aufenthaltsstatus und Aufenthaltsanlass
Beziehungen zu Personen, Gruppenzugehorigkeit
Stadionverbote

Aulerdem wird erfasst, wieso der Betroffene gespeichert wird: Welche Tat wurde begangen, wie wurde sie
begangen, wer war beteiligt etc.?

Jede eingetragene Person kann zudem einer der drei folgenden Kategorien zugeordnet werden:

- Kategorie A (,,A-Fan*): der friedliche Fan
- Kategorie B (,,B-Fan“): der gewaltbereite/-geneigte Fan
- Kategorie C (,,C-Fan*): der gewaltsuchende Fan

In dem Groliteil der Falle findet diese Einstufung aber gar nicht statt. Einen transparenten und verbindlichen
MaRstab fir die Eingruppierung gibt es nicht, die eintragende Polizeibehdrde kann dies frei entscheiden.


http://de.wikipedia.org/wiki/Fan
http://de.wikipedia.org/wiki/Gewalt
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Wie lange ist man in der Datei GS eingetragen?

Aus der Datei GS missen Erwachsene und Jugendliche funf Jahre bzw. Kinder zwei Jahre nach dem Ereignis
geldscht werden, welches zu der Eintragung gefiihrt hatte. Wurde man zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, beginnt
diese Frist erst nach der Haftentlassung. Die Ldschung kann nur durch die gleiche Polizeibehdrde erfolgen, die
auch den urspringlichen Eintrag durchgefihrt hat. VVergisst diese die Léschung, bleiben die Eintragungen
erhalten.

Die Daten in der Datei GS sind unabh&ngig von diesen Fristen zu l6schen, wenn ihre weitere Speicherung
unzulassig ist. Die Speicherung ist rechtlich unzuldssig, wenn

- der Beschuldigte rechtskraftig freigesprochen,
- die Eréffnung des Hauptverfahrens gegen ihn unanfechtbar abgelehnt oder
- das Verfahren nicht nur vorlaufig eingestellt wurde

und

- wenn sich aus den Griinden der Entscheidung ergibt, dass der Betroffene die Tat nicht oder nicht rechtswidrig
begangen hat (also kein Restverdacht mehr besteht).

Ein Freispruch vor Gericht reicht also flr die Léschung nicht automatisch aus, da dieser nicht zwingend die
Unschuld beweist und die Polizei ggf. weiterhin davon ausgehen kann, dass der Betroffene eigentlich schuldig
ist (und die Tat ihm nur nicht nachgewiesen werden konnte).

Ob ein Restverdacht bestehen bleibt, bewertet zunéchst die flr die Eintragung verantwortliche Polizeibehorde.
Der Betroffene kann die Loschung allerdings auch beantragen (s.u.).

Was fur Auswirkungen hat es, in der Datei GS zu stehen?

Die Daten in der Datei GS werden genutzt, um potentielle Gewalttater im FuRballzusammenhang zu
identifizieren und anschlieBend MaRnahmen zu treffen, mit denen die Straftaten verhindert werden. Die
gespeicherten Informationen fiihren formal also nicht direkt zu Verboten, wirken sich aber praktisch erheblich
auf die Gefahrenprognose der Polizei aus.

Mégliche MalRnahmen, die haufig von der Polizei getroffen werden, sind:

- Meldeauflage: Der Betroffene muss sich zu einer festgelegten Zeit in der Polizeidienststelle melden.
Dadurch wird verhindert, dass er sich zeitgleich in der Nahe des Stadions oder im Stadion befinden
kann.

- Ausreiseverbot: Dem Betroffenen wird flr einen bestimmten Zeitraum verboten, aus Deutschland
auszureisen. Dadurch wird seine Anwesenheit bei internationalen Spielen seines Vereins oder der
Nationalmannschaft verhindert. Das Ausreiseverbot kann im Vorfeld ausgesprochen werden, aber auch
erst bei dem unmittelbaren Versuch der Ausreise von den Grenzbeamten.

- Platzverbot: Der Betroffene darf bestimmte Orte nicht aufsuchen, z.B. fur Public Viewing genutzte
Platze oder die direkte Umgebung des Stadions wéhrend laufender Spiele.

- Geféahrderansprache: Der Betroffene wird im Vorfeld von Spielen von der Polizei schriftlich oder
miindlich ,,gebeten”, nicht wieder negativ aufzufallen und/oder das Umfeld bzw. das Stadion zu
meiden. Durch die Geféhrderansprache soll dem Betroffenen gezeigt werden, dass er der Polizei
bekannt ist und diese ,,ein Auge auf ihn hat*. Direkte rechtliche Auswirkungen hat die
Gefahrderansprache fir den Betroffenen dagegen nicht.
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Wie erfahre ich von einer Eintragung in die Datei GS?

Anders als bei einem Stadionverbot, welches dem Betroffenen schriftlich mitgeteilt werden muss, wird die
eingetragene Person nicht automatisch tber die Eintragung in die Datei GS informiert. Die Betroffenen haben
daher keine Mdglichkeit, sich auf die Folgen der Eintragung vorzubereiten.

Viele Betroffene erfahren erst davon, wenn die Polizei basierend auf dem Eintrag in der Datei GS eine der oben
genannten Malinahmen ergreift (z.B. wenn an der Grenze ein Ausreiseverbot ausgesprochen wird).

Da somit nicht nur das Verhalten an Spieltagen beeinflusst wird, sondern mitunter vollkommen
zweckunabhéngige Einschrankungen entstehen, ware eine automatische Mitteilung Uber die Eintragung
wiinschenswert und notwendig. Dies lehnen Polizeibehdrden und Innenminister leider nach wie vor ab, was zum
Teil auf dem zusétzlichen Verwaltungsaufwand beruht.

Die Polizei ist aber verpflichtet, auf Nachfrage Auskunft iber eine Eintragung in die Datei GS zu geben. Die
Initiative ProFans hat ein Musterschreiben entwickelt, mit dem man eine solche Auskunft beantragen kann.

Was kann ich gegen die Eintragung in die Datei GS machen?

Der Betroffene kann die Léschung seines Eintrags jederzeit beantragen, wenn er der Meinung ist, dass die
weitere Speicherung unzuldssig ist. Dies ist der Fall, wenn sich im Strafverfahren eindeutig ergeben hat, dass er
die Tat nicht oder nicht rechtswidrig begangen hat.

Da eine Loschung immer nur durch die eintragende Stelle geschehen kann, sollte auch diese direkt damit
beauftragt werden. Im Idealfall unter Angabe der Griinde.

Was ist die ZIS?

Die ZIS ist die Zentrale Informationsstelle fiir Sporteinsatze. Formal war sie zunéchst der Landespolizei NRW
angegliedert, arbeitete jedoch wie eine Bundesbehdrde deutschlandweit und landeriibergreifend. Inzwischen
wurde sie im Dezernat 41 dem Landesamt fiir Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) unterstellt, die ihrerseits als
Service- Dienstleister im Geschéftsbereich des Innenministeriums innerhalb der Landespolizei von NRW gefiihrt
werden.

Die Angliederung an die Polizei in NRW hatte zundchst den Hintergrund, dass eine Angliederung aufgrund der
Strukturierung unserer Polizei in einem der Lander erfolgen musste (Polizei ist Landersache — somit existiert
keine geeignete bundesweite Polizeibehdrde). Da in NRW zahlenmaRig mehr sicherheitsrelevante Vereine und
FuBballspiele registriert wurden, sollte nach Meinung der Innenminister auch die ZIS in radumlicher Nahe zu
diesen beheimatet werden.

Zu den Aufgaben der ZIS zéhlen heute:

Aufgaben im Inland:

- Sammlung, Bewertung, Aufbereitung und Steuerung anlassbezogener Informationen bei
Sportveranstaltungen, insbesondere bei FuBRballspielen, wie z. B.: Ticketverkaufszahlen, Anzahl und
Einstufung der Heim- und Gastfans, Anreisewege etc.

- Informationsaustausch mit den Landesinformationsstellen Sporteinsétze, den Informationsstellen
Sporteinsatze der Bundespolizeiprasidien und Szenenkundigen Beamten der Polizeien im Bundesgebiet

- Koordination von SKB bei Vereins- und Pokalspielen im In- und Ausland

- Erstellung und vollstandige Weitergabe zutreffender VVorausinformationen und einer gesamtheitlichen
Verlaufsdokumentation von Sportveranstaltungen, insbesondere bei FuBballspielen

- Zentrale Ansprechstelle "Nationales Konzept Sport und Sicherheit"

- Anfragen, Datenpflege, Qualitatssicherung und rechtlicher Rahmen der "Datei Gewalttéter Sport"

- Erstellung des "Jahresberichts FulRball"


http://www.pro1530.de/gs-anfrage.pdf
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- Mitwirkung in Gremien und Beratung bei Projekten zur VVerbesserung der Sicherheit bei
Sportveranstaltungen

Aufgaben im Ausland:

- Standiger Kontakt zu den Partnerdienststellen (NFIP) im Ausland

- Sammlung, Bewertung, Aufbereitung und Steuerung anlassbezogener Informationen zu den jeweiligen
Sportveranstaltungen

- Gegenseitige Einsatzunterstiitzung der auslandischen Polizeibehérden bei internationalen
FuBballbegegnungen, insbesondere bei Fullballspielen der Deutschen Nationalmannschaft

- Koordination deutscher Verbindungskréfte im Ausland

- Fuhrung und Koordination des SKB-Team-Deutschland bei L&nderspielen der Deutschen
Nationalmannschaft

- Mitwirkung und Fortschreibung des europdischen Handbuches mit Empfehlungen fir die internationale

Zusammenarbeit und MalRnahmen zur VVorbeugung und Bekdampfung von Gewalttatigkeiten und
Stérungen im Zusammenhang mit FuBBballspielen von internationaler Dimension.

= vgl. polizei-nrw.de

Was unterscheidet Bundes- und Landespolizei?

Der wesentliche Unterschied zwischen beiden Behorden ist die Grenze, die ihren Zustandigkeitsbereich
beschreibt: Die Landespolizeien nehmen innerhalb des eigenen Bundeslandes alle ,,gewohnlichen* Aufgaben
wahr, hierzu gehért auch die Gewahrleistung der Sicherheit rund um FuRballspiele.

Die Bundespolizei hat im Gegensatz dazu Sonderzustandigkeiten, welche sie in allen Bundesléandern ausiibt.
Dazu gehort die Unterstiitzung von Polizeiaktivitaten im Ausland, wenn eine entsprechende Zahl deutscher
Besucher dies hilfreich fiir einen sicheren Ablauf von Veranstaltungen erscheinen lasst. Dariiber hinaus ist die
Bundespolizei zustandig fir alle zur Deutschen Bahn gehérenden Gebéude, Ziige und Anlagen.

Beide Behdrden bilden inzwischen Beamte speziell fiir den Einsatz im Fuballumfeld aus. Die Szenekundigen
Beamten (SKB) der Landespolizei wurden bereits mit dem Nationalen Konzept Sport und Sicherheit ab dem Jahr
1992 eingesetzt, spater begann auch die Bundespolizei eigene Fankundige Beamte (FKB) einzusetzen. Diese
schlielRen eine logische Liicke im Bereich der Fananreisewege, die oftmals mit Ziigen der Deutschen Bahn
bewaltigt werden und somit durch FKBs effektiver begleitet werden kénnen als durch SKBs.

Was ist das NKSS (Nationales Konzept Sport und Sicherheit)?

Bund, Lander, Gemeinden und Verbé&nde des Sports entwickelten im Jahr 1992 das "Nationale Konzept Sport
und Sicherheit” um die Sicherheit bei Sportveranstaltungen zu verbessern. Aus diesem Konzept heraus wurden
unter anderem Fanprojekte, Szenekundige Beamte sowie die bessere Zusammenarbeit aller beteiligten Stellen
deutschlandweit etabliert. Detaillierte Informationen sind hier zu finden:


http://www.polizei-nrw.de/lzpd/wir_ueber_uns/ZIS/
http://www.kos-fanprojekte.info/pdf/nkss-1292.PDF

	Was ist ein Stadionverbot?
	Wer ist Inhaber des Hausrechts eines Stadions?
	Auf welcher Grundlage können Stadionverbote verhängt werden? 
	Welchem Zweck dient das Stadionverbot?
	Ist ein Stadionverbot eine Strafe?
	Wie lange dauert ein Stadionverbot? Wie wird die Dauer des Stadionverbots bestimmt? 
	Für welche Spiele gelten diese Stadionverbote?
	Wofür wird ein örtliches Stadionverbot verhängt?
	Was ist die maximale Dauer eines örtlichen Stadionverbots?
	Wofür wird ein überörtliches Stadionverbot verhängt?
	Was ist die maximale Dauer eines überörtlichen Stadionverbots?
	Wie verteilen sich statistisch die verhängten Stadionverbote auf die genannten Handlungen?
	Wie läuft ein eingeleitetes Ermittlungsverfahren ab?
	Und wie kann die Staatsanwaltschaft ein solches Ermittlungsverfahren abschließen?
	Wie erfahren die Vereine bzw. der DFB von diesen Vorfällen?
	Welche Möglichkeiten der „Bewährung“ gibt es?
	Was für Auflagen kommen für die Aussetzung auf „Bewährung“ in Frage?
	Warum wurden die „Richtlinien zur einheitlichen Behandlung von Stadionverboten“ 2008 geändert? 
	Was für weitere Auswirkungen hat ein Stadionverbot?
	Was ist die Datei Gewalttäter Sport?
	Wegen welcher Vorfälle wird man in der Datei GS gespeichert?
	Welche Daten werden dort erfasst?
	Wie lange ist man in der Datei GS eingetragen?
	Was für Auswirkungen hat es, in der Datei GS zu stehen?
	Wie erfahre ich von einer Eintragung in die Datei GS? 
	Was kann ich gegen die Eintragung in die Datei GS machen?
	Was ist die ZIS? 
	Was unterscheidet Bundes- und Landespolizei? 
	Was ist das NKSS (Nationales Konzept Sport und Sicherheit)?

